
Sichere Versorgung
Apotheker haben die gesetzliche Vorgabe, vorrangig
die Präparate der Hersteller abzugeben, mit denen 
die jeweilige Krankenkasse – in Ihrem Fall die TK – 
einen Rabattvertrag abgeschlossen hat. 

Möglicherweise erhalten Sie daher in Ihrer Apotheke 
ein Arzneimittel von einem Rabattvertragspartner der 
TK. Es sieht vielleicht anders aus oder heißt anders 
als bisher. Doch Wirkung und Sicherheit sind bei 
diesem Arzneimittel gleichwertig. 

Hand in Hand mit Ihrer Apotheke
Bei der Umsetzung der Rabattverträge arbeitet die 
TK mit dem Deutschen Apothekerverband (DAV), den 
Apotheken und dem Apothekengroßhandel zusam-
men, um eine sichere Arzneimittelversorgung unserer 
Versicherten zu gewährleisten.

Unser Mittel gegen 
steigende Ausgaben

Wir möchten vermeiden, dass unnötig hohe 
Mitgliedsbeiträge für Ihre Versorgung mit 
hochwertigen Medikamenten eingesetzt 
werden müssen. Deshalb schließt die TK 
Arzneimittel-Rabattverträge mit Pharma-
herstellern ab. So tragen wir dazu bei, 
dass die Kosten im Gesundheitswesen 
nicht ungebremst weiter ansteigen. 

Die Qualität der Arzneimittel bleibt dabei 
gleich. Denn nur unter dieser Vorausset-
zung werden die Verträge geschlossen.

Ihre Versorgungsvorteile
Sie als TK-Versicherter profitieren unmittel-
bar von den Rabattverträgen.

• Sie erhalten hochwertige Medikamente, 
die alle gesetzlichen Qualitätsanforderun-
gen erfüllen. 

• Wir können Zusatzbeiträge für Sie vermei-
den.

• Die Einsparungen werden für Ihre medizi-
nische Versorgung investiert.

Bewährte Regelung
Schon in den letzten Jahren hat die TK 
Rabattverträge für Arzneimittel abgeschlos-
sen. Die Erfahrungen waren positiv. Deshalb 
hat die TK für Sie nun weitere Rabattverträge 
mit bewährten und leistungsfähigen Pharma-
herstellern abgeschlossen. Unverändert 
bleiben die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Zuzahlung und Zuzahlungsbefreiung, über 
die wir Sie gern ausführlich informieren.

Verlässliche Wirkung

Auch wenn das Arzneimittel anders aussieht oder 
anders heißt, hat es als so genanntes Generikum

• die gleiche Qualität,
• den gleichen Wirkstoff,
• die gleiche Stärke,
• die gleiche oder eine vergleichbare Form

und somit auch die gleiche Wirkung und Sicher-
heit wie Ihr bisheriges Medikament. Dass die 
Arzneimittel identisch wirken, müssen die Herstel-
ler wissenschaftlich nachweisen. 

Sollten Sie dennoch Bedenken haben oder sollten 
im Einzelfall unvorhergesehene Probleme durch 
einen Präparatewechsel auftreten, wenden Sie 
sich an Ihren Apotheker oder behandelnden Arzt. 
Diese stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner in 
allen Arzneimittelfragen zur Verfügung. 

Auch die TK beantwortet gerne Ihre offenen 
Fragen zu den Rabattverträgen.

Was sind eigentlich Generika?
Die Verträge betreffen so genannte Generika. 
Dies sind seit langem bewährte Arzneimittel, 
die nicht mehr durch Patente geschützt sind. 
Daher können sie von verschiedenen Herstel-
lern auf den Markt gebracht werden.
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Gleiche Qualität,
geringere Kosten

Arzneimittel- 
Rabattverträge

Haben Sie noch Fragen?

Wenn Sie Fragen zu Ihren Medikamenten 
haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an 
Ihren Apotheker oder behandelnden Arzt. 

Ihre Fragen zu den Arzneimittel-Rabatt-
verträgen beantwortet Ihnen gerne Ihre 
TK. 

Sie erreichen das TK-ServiceTeam 24 
Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr 
unter:  

Tel. 0800 - 285 85 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Klaus-Dieter Rietzke
TK-Versicherter

„Ich war zuerst überrascht, als 
ich ein anderes Medikament 
erhalten habe. Das Aussehen 
hat sich geändert, aber Wirkung 
und Verträglichkeit sind gleich 
geblieben. Irgendwie finde ich 
es auch gut, dass ich so einen 
Beitrag gegen steigende 
Gesundheitskosten leiste.“  

Dr. med. Hans-Jürgen Dibbert
Allgemeinarzt

„Die Gesundheitsausgaben 
steigen. Generika-Rabattver-
träge können die Ausgaben für 
die Arzneimittelversorgung bei 
gleich bleibender Therapiequa-
lität senken. Selbstverständlich 
prüft der Arzt individuell, ob die 
Auswahl des Arzneimittels 
gemäß den Rabattverträgen in 
der Apotheke erfolgen kann.“  

Dr. Martina Köthemann
Apothekerin 

„Patienten sollten sich nicht 
verunsichern lassen. Apotheker 
prüfen bei jeder Verschreibung, 

ob das neue Arzneimittel den 
individuellen Bedürfnissen des 
Kunden entspricht. Sie geben 
nur solche Arzneimittel ab, die 
dem bisherigen entsprechen – 
sprich in Wirkung, Qualität und 

Sicherheit gleichwertig sind.“
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